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Artikel 56 

(1) Einzelfälle, die in den Anwendungsbereich des Artikels 53 fallen, werden von den 
Überwachungsorganen wie folgt entschieden: 

 a) Einzelfälle, die nur den Handel zwischen EFTA-Staaten beeinträchtigen, werden von der EFTA-
Überwachungsbehörde entschieden. 

 b) Unbeschadet des Buchstabens c entscheidet die EFTA-Überwachungsbehörde nach Maßgabe des 
Artikels 58, des Protokolls 21 und der diesbezüglichen Durchführungsbestimmungen, des 
Protokolls 23 und des Anhangs XIV in Fällen, in denen der Umsatz der betreffenden 
Unternehmen im Hoheitsgebiet der EFTA-Staaten 33% oder mehr ihres Umsatzes im räumlichen 
Geltungsbereich dieses Abkommens ausmacht. 

 c) In allen sonstigen Fällen sowie in Fällen gemäß Buchstabe b, die den Handel zwischen EG-
Mitgliedstaaten beeinträchtigen, entscheidet die EG-Kommission unter Berücksichtigung der 
Bestimmungen des Artikels 58, des Protokolls 21, des Protokolls 23 und des Anhangs XIV. 

(2) Einzelfälle, die in den Anwendungsbereich des Artikels 54 fallen, werden von dem 
Überwachungsorgan entschieden, in dessen Zuständigkeitsbereich die beherrschende Stellung festgestellt 
wird. Besteht die beherrschende Stellung in den Zuständigkeitsbereichen beider Überwachungsorgane, so 
gilt Absatz 1 Buchstaben b und c. 

(3) Einzelfälle, die in den Anwendungsbereich des Absatzes 1 Buchstabe c fallen und die keine 
spürbaren Auswirkungen auf den Handel zwischen EG-Mitgliedstaaten oder auf den Wettbewerb 
innerhalb der Gemeinschaft haben, werden von der EFTA-Überwachungsbehörde entschieden. 

(4) Die Begriffe „Unternehmen“ und „Umsatz“ im Sinne dieses Artikels werden in Protokoll 22 
bestimmt. 


